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DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Steuertipps zur Sozialversicherung:
Vorauszahlung wird zur Betriebsausgabe

Bei den Beiträgen zur gewerblichen Sozialversicherung kann es vereinzelt mit mehreren 
Jahren Verzögerung zu hohen Nachzahlungen kommen. So sind Nachzahlungen für 
2015 im Regelfall in 2017, vereinzelt aber auch erst in 2018 zu leisten.

VORAUSZAHLUNG VON SV-BEITRÄGEN IST MÖGLICH 

Um dies zu vermeiden, können Steuerpflichtige bereits im laufenden Jahr jene Beiträ-
ge an die SVA vorauszahlen, die sich voraussichtlich als Nachzahlung ergeben werden. 
Dabei ist zu beachten, dass eine Zweckwidmung der Vorauszahlung für spätere Nach-
zahlungen nicht möglich ist. Vorauszahlungen jeglicher Art, welche nicht bereits durch 
entstandene Beitragsschulden verrechnet wurden, können somit auf Antrag auch je-
derzeit rückerstattet werden. 

BETRAG MUSS AUF SORGFÄLTIGER SCHÄTZUNG BERUHEN 

Damit solche Vorauszahlungen auch steuerlich noch im Jahr der Zahlung als Betrieb-
sausgabe anerkannt werden, muss die Vorauszahlung auf einer sorgfältigen Schätzung 
oder einer Rückstellungsberechnung basieren. Willkürliche Zahlungen, für die nach 
Grund und Höhe keine vernünftigen wirtschaftlichen Gründe vorliegen, werden hinge-
gen nicht als Betriebsausgabe anerkannt.

Zahlen sie zum Beispiel im Dezember 2015 einen (noch) nicht vorgeschriebenen Betrag 
auf das SVA-Konto, können sie diese Vorauszahlung auch steuerlich in 2015 als Be-
triebsausgabe geltend machen. Der bezahlte Betrag ist dann als Guthaben ohne jegli-
che Zweckwidmung auf dem Beitragskonto ausgewiesen. 

Achtung: Ein Rückzahlungsantrag im Jahr 2016 würde nun aber dazu führen, dass die 
Ausgabe vom Finanzamt nicht oder erst in einem Folgejahr anerkannt wird.

UNSER TIPP
Gegen Jahresende sollten etwaige SV-Nachzahlungen ermittelt werden. Bei Über-
weisung der geschätzten Nachzahlung an die SVA noch im gleichen Jahr können 
diese Beträge auch noch für dieses Jahr als Betriebsausgabe geltend gemacht  
werden.


